
08.02.2022

Wiederaufbau des Glockenturms St. Johannis in der Ell-
richer Johanniskirche - nachgefragt - Teil I

Ausweislich der Presseberichterstattung vom 26. Juni 2021 überreich-
te der Thüringer Ministerpräsident dem Vorsitzenden des Fördervereins 
"Wiederaufbau Glockenturm St. Johannis in Ellrich e. V." einen Förderbe-
scheid über 3,1 Millionen Euro. Mit diesen Mitteln ist der Wiederaufbau 
eines Glockenturms geplant. Gemäß der Antwort der Thüringer Staats-
kanzlei zur Kleinen Anfrage 7/2616 mit Schreiben vom 4. Januar 2022 
(vergleiche Drucksache 7/4685), in der die Förderung des Vorhabens 
hinterfragt wurde, befand sich der Glockenturm bis Juni 2020 im Besitz 
der Evangelischen Kirchgemeinde Ellrich.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie sind die Eigentumsrechte am Baugrundstück des Glockenturms 
geregelt?

2. Welche Nutzungsvereinbarung besteht zwischen dem Förderverein 
und der Kirchgemeinde?

3. Bestehen Personenidentitäten zwischen dem Vorstand des Förder-
vereins "Wiederaufbau Glockenturm St. Johannis in Ellrich e. V." und 
Mitgliedern des Vorstands der Kirchgemeinde Ellrich und wenn ja, 
welche?

4. Bestehen Personenidentitäten zwischen dem Vorstand des Förder-
vereins "Wiederaufbau Glockenturm St. Johannis in Ellrich e. V." und 
Mitarbeitern des Baureferats der Evangelischen Kirche Mitteldeutsch-
lands und wenn ja, welche?

5. Auf welcher rechtlichen Basis erfolgt die Zusammenarbeit des För-
dervereins mit dem Baureferat der Evangelischen Kirche Mittel-
deutschlands?

6. Umfasst diese Zusammenarbeit auch die Vertretung des Förderver-
eins gegenüber Dritten, zum Beispiel im Rahmen von Ausschrei-
bungsverfahren?

7. Sieht der Zuwendungsbescheid die Möglichkeit einer Weitergabe der 
Zuwendung an Dritte vor?

8. Falls die Frage 7 mit Ja beantwortet wird, hat der Förderverein von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und an wen wurden die Zu-
wendungsmittel weitergegeben?
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9. Welche Kompetenzen sind nach Auffassung der Landesregierung mit 
dem Zusatznamen "Kirchenbauverein Ellrich" (vergleiche Antwort 3 
der Thüringer Staatskanzlei in Drucksache 7/4685) verbunden?

10. Wurden durch den "Förderverein Wiederaufbau Glockenturm St. Jo-
hannis in Ellrich e. V.", die Vereine "Glockenturm" und "Förderkreis" 
oder durch einzelne Mitglieder bereits vergleichbare Bauvorhaben 
realisiert?

11. Existiert auch im Bereich des Turmbaus eine Zusammenarbeit mit 
dem Baureferat der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands?
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